
Sitzungsunterlagen

Sitzung des Schulverbandes
Büchen

17.11.2016



   

Schulverband Büchen 
Der Vorsitzende des Schulverbandes Büchen 

 

Schulverband Büchen, 02.11.2016 

Einladung 

zur Sitzung des Schulverbandes Büchen am Donnerstag, den 17.11.2016 um 19:30 
Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Amtsplatz 1, 21514 Büchen 

Tagesordnung 
1)  Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
2)  Niederschrift der letzten Sitzung 

  
3)  Bericht des Verbandsvorstehers 

  
4)  Berichte der Schulleitungen 

  
5)  Bericht der Offenen Ganztagsschule 

  
6)  Bericht der Klimaschutzmanagerin 

  
7)  Bericht der Verwaltung 

  
8)  Einwohnerfragestunde 

  
9)  Nachwahl eines Mitgliedes und eines persönlichen Vertreters in den 

Rechnungsprüfungsausschuss 
  

10)  Prüfung der Jahresrechnung 2015 
  

11)  1. Nachtragshaushaltsstzung und -plan 2016 
  

12)  Haushaltssatzung und -plan 2017 
  

13)  Änderung des Umsatzsteuergesetzes -Optionserklärung gem. § 27 
Abs. 22 UStG- 

  
14)  Schulname für die Grundschule Büchen 

  
15)  Änderung der Nutzungsordnung für die Sporthallen des Schulzentrums 

Büchen 
  

16)  Verschiedenes 
  
 
 
 
Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung. 
 
 
 
gez. Axel Engelhard 



 

 

Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Tanja Volkening 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Prüfung der Jahresrechnung 2015 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung prüfte am 19.05.2016 die Haushalt- 
und Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2015. Die Einnahmen und Ausgaben 
wurden festgestellt. Die dazugehörigen Belege wurden stichprobenartig geprüft. 
Haushaltsstellen, bei denen Haushaltsüberschreitungen auftraten, wurden anhand 
der Belege besprochen, geprüft und nachgewiesen. Es ergeben sich keine 
Beanstandungen. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt, dass das 
Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in den Einnahmen und Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt mit 3.335.674,05 € und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 893.842,61 € festgestellt wurden. 
Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 
22.732,56 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Haushaltsüberschreitungen in 
Höhe von 1.097,70 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden 
genehmigt. 
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Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen 31.10.2016 
Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
1. Nachtragshaushaltsstzung und -plan 2016 
 
 
Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushalts-
planes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt. 
 
Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den 
Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch 
bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen sowie durch die 
Tariferhöhung aus der Tarifrunde 2016 Veränderungen eingetreten sind.  
Ansonsten werden in den Einzelplänen Anpassungen bei den Ausgabepositionen 
und Einnahmen vorgenommen. Bei der Schulreinigung muss die Position der 
Bewirtschaftungskosten um 11.000 € erhöht werden. Bei den 
Schülerbeförderungskosten musste die Ausgabeposition um 20.000 € erhöht 
werden. 
 
Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt: 
 
Anschaffung Smartboards Grundschule     +  6.900 € 
Diese Mittel wurden durch Einsparungen im  
Verwaltungshaushalt umgebucht. 
 
Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der 
Schulverbandsversammlung folgende Beschluss: 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Schulverband Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. 
Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen in der 
vorliegenden Fassung.  
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Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen 31.10.2016 
Rechnungsprüfungsausschuss Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Haushaltssatzung und -plan 2017 
 
 
Haushaltssatzung und -plan 2017 
 
 
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den 
vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevolumen im 
Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.891.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe 
von 811.700 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 nicht 
vorgesehen. 
Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2017 zunächst 2.100.000 €. 
Die Haushaltsansätze wurden wir in den vergangenen Jahren mit den 
Schulleitungen, dem Leiter der offenen Ganztagsschule und der Verwaltung ermittelt 
und entsprechend im Haushalt eingestellt. 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Büchen die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan 
und die vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der vorgelegten 
Fassung zu beschließen. 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan und die vorgeschriebenen 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der vorgelegten Fassung 
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Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
Beratung: 
 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes -Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 
UStG- 
 
Der Bundestag hat im Herbst 2015 das Steueränderungsgesetz beschlossen und 
damit auch die Einführung eines neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes 
angenommen, der künftig die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts regelt. Mit der Gesetzesänderung wurde die 
Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 
grundlegend geändert. Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der 
steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung auszugehen. 
 
Der Gesetzgeber hat jedoch mit dem neu eingeführten § 27 Abs. 22 UStG die 
Möglichkeit eröffnet, durch einmalige, gegenüber dem Finanzamt bis zum 
31.12.2016 abzugebende Erklärung zu entscheiden, dass die bisherigen Regelungen 
des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 
01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin gelten.  
 
Die Gemeinden können damit in den Jahren 2017 bis 2020, die für sie im konkreten 
günstigere Rechtslage der Behandlung im Umsatzsteuerrecht bestimmen Diese 
Erklärung kann bereits während der Übergangsfrist einmalig widerrufen werden. Ab 
dem 01.01.2021 gelten ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen 
Leistungen die neuen Vorschriften des UStG. Das bedeutet, dass die Gemeinden 
sich in den kommenden Jahren intensiv auf alle steuerrechtlichen Fragen aus dem 
neuen Umsatzsteuerrecht vorbereiten müssen. Seitens der Verwaltung wird daher 
auch empfohlen das Optionsrecht auszuüben.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt zum neuen 
Umsatzsteuerrecht folgend Erklärung: 
 
Hiermit erklärt der Schulverband Büchen, dass sie – vorbehaltlich eines etwaigen 
Widerrufs- für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten 
Leistungen weiterhin § 2 Absatz 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung 
anwendet.  
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Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Tanja Volkening 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen 31.10.2016 
Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Schulname für die Grundschule Büchen 
 
 
Die Schulkonferenz beschließt auf Empfehlung der Lehrerkonferenz und aufgrund 
eines Votums aller an Schule Beteiligten dem Schulverband Büchen den 
Schulnamen „Schule am Steinautal“ für die Grundschule Büchen mit Förderzentrum 
Lernen und Außenstelle Siebeneichen zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der 
Schulverbandsversammlung folgenden Beschluss.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes stimmt dem Schulnamen 
„Schule am Steinautal“ für die Grundschule Büchen mit Förderzentrum Lernen und 
Außenstelle Siebeneichen zu.  
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Schulverband Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Tanja Volkening 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen 31.10.2016 
Schulverband Büchen 17.11.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Änderung der Nutzungsordnung für die Sporthallen des Schulzentrums 
Büchen 
 
 
Die Vertreter der Sportvereine haben den Wunsch geäußert, das Ende des 
Trainingsbetriebes um eine halbe Stunde nach hinten zu verschieben. 
Dem stehen keine Bedenken gegenüber. 
Unter Punkt 3.3  wird das Ende des Übungsbetriebes auf 22:30 Uhr festgelegt. Das 
Schulzentrum ist bis 23:00 Uhr zu verlassen. 
 
Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der 
Schulverbandsversammlung folgenden Beschluss:  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 
geänderte Nutzungsordnung der Sporthallen des Schulzentrums Büchen.  
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Ordnung  
für die Nutzung der Sporthallen des Schulzentrums Büchen 

 

 
 
1. Geltungsbereich 

 
Die Hallenordnung gilt für die Nutzerinnen und Nutzer sowie Besucherinnen und 
Besucher der Mehrzweckhalle, der Turnhalle sowie des Multifunktionszentrums 
(Sporthallen) im Schulzentrum Büchen. 
 
 

2. Hausmeister 
 

2.1 Der Hausmeister oder seine Vertretung kann für die ordnungsgemäße 
Nutzung der Sporthallen Anordnungen treffen, denen unbedingt Folge zu 
leisten ist. Er kann Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und 
Besuchern, die diesen Anordnungen zuwiderhandeln, die weitere Nutzung der 
Sporthallen sowie den Aufenthalt auf dem Gelände des Schulzentrums 
Büchen untersagen. 

 
2.2 Dem Hausmeister obliegt die Organisation des Betriebes in den Sporthallen; 

hierzu gehört insbesondere die Lagerung von Gerätschaften. Sofern ein 
Änderungsbedarf besteht, ist dieser mit dem Hausmeister abzusprechen. 

 
2.3 Beschwerden gegen Anordnungen des Hausmeisters sind schriftlich an den 

Schulverbandsvorsteher des Schulverbandes Büchen, Amtsplatz 1 in 21514 
Büchen, zu richten. 

 
 

3. Nutzung 
 

3.1 Die Möglichkeiten zur Nutzung der Sporthallen durch die Vereine, Verbände 
o. ä. richtet sich nach dem schulischen Bedarf.  

 
3.2 Die Nutzung bedarf der Genehmigung des Schulverbandes Büchen und 

erfolgt nach dem vom ihm erstellten und bindenden Belegungsplan. Dieser 
kann beim Hausmeister eingesehen werden. Änderungen des 
Hallenbelegungsplanes erfolgen ausschließlich durch den Schulverband. 

 
3.3 Der Übungsbetrieb muss spätestens um 22:30 Uhr beendet werden und das 

Schulzentrum bis 23:00 Uhr verlassen sein. Abweichende Regelungen sind 
nur zulässig, wenn der Schulverband Büchen diese bestätigt hat; hierzu 
gehört auch die Übertragung der Schlüsselgewalt. 

 
 

4. Nutzung der Spiel- und Sportflächen sowie Übungsgeräte 
 

4.1 Zuschauer und Besucherinnen und Besucher dürfen die Spiel- und 
Sportflächen nicht betreten. Im Übrigen darf diese Fläche nur mit 
Sportschuhen, deren Sohlen nicht abfärben oder mit Filzschuhe betreten 
werden. 
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4.2 Die Spiel- und Sportfläche sowie die Sportgeräte dürfen nur unter Aufsicht 

einer verantwortlichen Übungsleitung benutzt werden. Jugendgruppen 
erhalten erst Zutritt, wenn eine verantwortliche Aufsicht anwesend ist. 

 
4.3 Die Übungsräume und ihre Einrichtung sind pfleglich zu behandeln. Für 

fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigungen haftet der Verursacher bzw. 
dessen gesetzlicher Vertreter. Schäden oder Beschädigungen sind dem 
Hausmeister bzw. dem Schulverband Büchen unverzüglich zu melden. 

 
4.4 Die Übungsleitung hat sich vor der Benutzung von dem ordnungsgemäßen 

Zustand der Sportgeräte zu überzeugen. Vorher dürfen diese Geräte nicht 
benutzt werden. Jede Schadhaftigkeit an Geräten ist unverzüglich dem 
Hausmeister oder dem Schulverband mitzuteilen. 

 
4.5 Die Sportgeräte sind nach Beendigung des Sportbetriebes an den für sie 

bestimmten Aufbewahrungsort zurückzubringen. Dabei müssen alle Geräte 
getragen werden, soweit sie nicht mit Transportrollen versehen sind. 

 
4.6 Technische Einrichtungen dürfen nur nach vorheriger Einweisung benutzt 

werden. 
 
 

5.  Nutzung der Nebeneinrichtungen 
 

5.1 Bekleidungsstücke sind in den Umkleideräumen zu wechseln und abzulegen. 
 
5.2  Das Ballspielen in den Umkleideräumen oder auf den Gängen ist untersagt. 

 
5.3 Die Duschräume sind nur nach Beendigung des Sportbetriebes zu benutzen. 

In die Abflüsse dürfen keine Gegenstände geworfen werden, die den Ablauf 
des Wassers erschweren. 

 
5.4 Im Übrigen ist auf größte Sauberkeit und Ordnung zu achten. 

 
 

6. Rauchen, Speisen und Getränke 
 

6.1 In den Sporthallen einschließlich den Nebenräumen, Duschen sowie Fluren 
ist das Rauchen ebenso wie auf dem gesamten Gelände des Schulzentrums 
untersagt. 

 
6.2 Auf den Spiel- und Sportflächen dürfen keine Getränke und Speisen verzehrt 

werden. 
 
6.3 Während der Dauer von Sportveranstaltungen (Turniere etc.) ist der Genuss 

alkoholischer Getränke in den Nebenräumen, Duschen sowie Fluren nicht 
gestattet.  

 
6.4 Innerhalb der Sportstätte ist unzumutbarer Lärm untersagt. Auf die anderen 

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzer ist Rücksicht zu nehmen. 
 

6.5 Tiere und Fahrräder dürfen nicht in die Sporthallen einschließlich der Flure 
mitgenommen werden.  
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7. Haftung der Besucher 
 
Unbeschadet der Haftung des Veranstalters nach der Satzung über die Nutzung des 
Schulzentrums Büchen in der jeweils gültigen Fassung haftet jeder einzelne 
Besucher für Schäden an der Sporthalle und deren Einrichtungen in gesetzlichem 
Umfang (vgl. 4.3). 
 
 

8. Haftung des Schulverbandes Büchen 
 

Die Haftung des Schulverbandes Büchen für Personen- und Sachschäden, 
insbesondere auch für Verluste an mitgebrachten Gegenständen, ist durch die 
Satzung über die Nutzung des Schulzentrums Büchen ausgeschlossen bzw. 
eingeschränkt. 
 
 

9. Ausnahmen 
 

Der Schulverband Büchen kann im Einzelfall abweichende Regelungen treffen. 
 
 

10. Satzungsrecht 
 
Die Satzung über die Nutzung des Schulzentrums Büchen ist Bestandteil dieser 
Hallenordnung. 
 
 

11.  Ordnungsverstöße  
 
Der Schulverband Büchen behält sich vor, bei Verstößen gegen diese Ordnung 
Vereine, Verbände oder einzelne Sparten bzw. Mannschaften zeitlich befristet als 
auch unbefristet von der Hallennutzung auszuschließen.  
 
 

12.  Anregungen und Beschwerden 
 

Es wird gebeten, Anregungen und Beschwerden schriftlich an den Schulverband 
Büchen, Amtsplatz 1 in 21514 Büchen, zu richten. 
 
 
 
 
 
 
Büchen, den  
 
 
   Axel Engelhard 
Schulverbandsvorsteher 
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